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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ................ . Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang vom ...................... bis 
...................... erfolgt. 

 
 
2.  Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in Form einer öffentlichen 

Auslegung in der Zeit vom ……………. bis einschl. ..................... durchgeführt worden. Die ortsübliche 
Bekanntmachung ist durch Aushang vom ........................ bis ...................... erfolgt. 

 
 
3.   Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
 
4.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über 

die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet und zur Äußerung, auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, mit Schreiben 
vom ……………….. aufgefordert worden. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit 
Schreiben vom ……………..  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.   

 
 
5.  Die Gemeindevertretung hat am ................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 mit Begründung 

mit Umweltbericht gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
6.  Der Entwurf der Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 10, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  

und dem Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften sowie die Begründung mit Umweltbericht sowie 
die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen haben in der Zeit vom 
...................... bis einschließlich ....................... während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB im 
Amt ……………………. öffentlich ausgelegen. Der Entwurf der Satzung und der Begründung sowie die 
bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen und Informationen konnten zusätzlich während 
der Auslegungsfrist auf den Internetseiten des Amtes ………………… eingesehen werden .  Die 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
allen an der Planung Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift hervorgebracht werden können und 
dass nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist, durch Aushang vom ………………….. bis …………………. 
ortsüblich bekanntgemacht. Zusätzlich wurde der Inhalt der Bekanntmachung im Internet auf den 
Internetseiten des Amtes eingestellt und konnte dort eingesehen werden. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

 
 
7 . Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die 

Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ...................... zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. 

 
      Admannshagen-Bargeshagen, den.....................                                                .......................................... 
                                                                                               (Siegel)                                     Bürgermeister 
 
 
8. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 am .............................. 

wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der 
Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-
Präsentationsausgabe) erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.  

  
    
      ………………………….., den.....................                                                          .......................................... 
                                                                                                             (Stempel)                 Unterschrift 
 
 
9. Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, die  

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Stellungnahmen der 
Nachbargemeinden am ......................... geprüft.  Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
10. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplanes Nr. 10, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 

und  dem  Text  (Teil  B) mit den örtlichen Bauvorschriften,  am   ............................. als Satzung 
beschlossen.  Die Begründung mit Umweltbericht wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 
......................... gebilligt 

 
        Admannshagen-Bargeshagen, den.....................                                              .......................................... 
                                                                                               (Siegel)                                     Bürgermeister   
 
 
11.  Der Landrat des Landkreises Rostock hat die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10 mit Bescheid 

vom ………………Az.:……………………………………. mit Nebenbestimmungen und Hinweisen 
genehmigt. 

 
        Admannshagen-Bargeshagen, den.....................                                              .......................................... 
                                                                                               (Siegel)                                     Bürgermeister   
 
 
12. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom ……................... 

erfüllt, die Hinweise sind beachtet. Der Landrat des Landkreises Rostock hat die Erfüllung der 
Nebenbestimmungen mit Bescheid vom ................... Az.: .................................................. bestätigt. 

 
        Admannshagen-Bargeshagen, den.....................                                              .......................................... 
                                                                                               (Siegel)                                     Bürgermeister   
 
 
13.  Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt. 
 
       Admannshagen-Bargeshagen, den.....................                                               .......................................... 
                                                                                               (Siegel)                                     Bürgermeister 
 
 
14.  Die Erteilung der Genehmigung der Satzung über den Bebauungsplanes  Nr. 10  sowie  die 

Internetadresse und die  Stelle,  bei  der  der  Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung  
auf  Dauer  während  der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr von allen Interessierten eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind  durch  Veröffentlichung durch Aushang 
vom ........................ bis ……………….. ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 
Kommunalverfassung für das Land M-V (KV M-V) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit der 
Bekanntmachung in Kraft getreten. 

 
       Admannshagen-Bargeshagen, den.....................                                               .......................................... 
                                                                                               (Siegel)                                     Bürgermeister 
 

SATZUNG 
DER GEMEINDE ADMANNSHAGEN-BARGESHAGEN  
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 10  “GEWERBEGEBIET NORD“  
GEMÄß § 10 BAUGB   
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBI. I S. 3634), sowie nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228) wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Admannshage-Bargeshagen am ……………….  folgende Satzung über 
den Bebauungsplan Nr. 10, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen 
Bauvorschriften, erlassen.    
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Bauweise

GRZ-Grundflächenzahl
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baulicher Anlagen maxOK        11,00m

LEGENDEPlanstraße - Schnitt
EMPFEHLUNG FÜR STRAßENPROFIL

- Fahrbahn
- Gehweg
- Grün
- Sicherheitsstreifen

F
G
Gr
S

0,50 2,50 3,50 6,00 0,50

S           G                       Gr                                                      F                              S

13,00 m

Hauptstraße   B105
 A

dm
an

ns
hä

ge
r D

am
m

 
Ad

ma
nn

sh
ag

en

Bad Doberan

 Rostock BARGESHAGEN

Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 10  der  Gemeinde 
Admannshagen-Bargeshagen

 B-PLAN NR. 3 
 B-PLAN NR. 1

 B-PLAN NR. 5 

4. Änderung 

Vermessungsbüro Krätschel
Friedrich-Barnewitz-Str. 1,   Rostock (Seebad Warnemünde)
Tel.: 0381/724116  
Mail: vermessungsbuero.kraetschel@T-Online.de

20.08.2020 (Mail 16.12.2020)
242/2020
2422020_.dwg

Gauß-Krüger-Koordinaten System S42/83

DHHN2016

Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei:

Lagebezug:

Höhenbezug:

GRÜNFLÄCHEN

p

Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Par. 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN
UND STRÄUCHERN

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzgebot für Bäume

Erhaltungsgebot für Bäume (Baumreihe), geschützt nach 
Par. 19 NatSchAG M-V

Par. 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGBFLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE 
ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG

AWP

S

Flächen für Versorgungsanlagen

RRB - Regenwasser

Abwasserpumpwerk

Telekommunikation (Sendemast)

SONSTIGE PLANZEICHEN

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

1,0
0,70

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Par. 16 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZE Par. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Par. 22 und 23 BauNVO

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Par. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBVERKEHRSFLÄCHEN

maxOK      11,00m

Grundflächenzahl, GRZ 0,70

Geschoßflächenzahl, als Höchstmaß, GFZ  hier: 1,0

Höhe der Oberkante baulicher Anlagen, als Höchstmaß über 
Bezugspunkt

ö öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie 

Ein- und Ausfahrt

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

GE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Erläuterung

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Par. 8 BauNVO

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
i.V.m. Par. 1 Abs. 4 BauNVO

Gewerbegebiet

Bezeichnung von Teilflächen des festgesetzten Gewerbegebietes,
hier: TF 1  

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche, GFL1

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Fläche, GF2

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind (A - Anbauverbotszone 20,00 m)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind, (WS - Wurzelschutzabstand, Kronentraufe + 1,50 m)

Abgrenzung der Teilflächen TF 1 bis TF 13 des festgesetzten 
Gewerbegebietes 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung über den 
Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen

Par. 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB 
i.V.m. Par. 31 StrWG M-V

Par. 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 1 Abs. 4 BauNVO

Par. 9 Abs. 7 BauGB

WS

RechtsgrundlagenPlanzeichen
I. FESTSETZUNGEN

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
Vermutlicher Verlauf von Leitungen,
- unterirdisch (Te = Telekom, Sto = Strom, TW = Trinkwasser, 
  Gas = Gasleitung-Mitteldruck (MD), AW = Abwasser) 

geplante Abwasser Druckleitung (AW DRL),
vermutlicher Verlauf

geplantes Becken für Regenwasser

künftig entfallende Darstellung, z.B. Baum, 
nach Par. 19 NatSchAG M-V geschützter Baum

künftig entfallende Darstellung, z.B. unterirdische Leitung 

Bemaßung in Metern

Sichtdreieck

Ortsdurchfahrt, OD-Stein

Waldfläche außerhalb des Plangebietes

mögliche Freihaltetrasse, Breite 13,00 m

Wurzelschutzabstand (WS)
Kronentraufe (Annahme 3,50 m) + 1,50 m

5

WS

100
64 Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandener Zaun

vorhandene Böschung, Wall / Hecke

vorhandener Baum

vorhandener Standort Sendemast

Höhenangaben in Meter über NHN im DHHN2016

IV. DARSTELLUNGEN DER PLANGRUNDLAGE 

§

RRB

TF 1

GF2 / GF-R zug.

GFL1 / GFL-R zug.

Par. 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. Par. 20 LWaldG M-V

Waldabstand, 30,00 m 

§

Esche
0,3/8

11.9

SATZUNG

ENTWURF

VERFAHRENSVERMERKEPLANZEICHENERKLÄRUNG

- siehe Anlage -Es gilt die  Verordnung  über die  bauliche Nutzung  der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in  der  Fassung  der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I  S. 58)  geändert  durch  Artikel 3  des  Gesetzes  vom
04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 10 
DER GEMEINDE ADMANNSHAGEN-BARGESHAGEN 
"GEWERBEGEBIET-NORD"

TEIL A - PLANZEICHNUNG TEIL B - TEXT

M 1 : 1.000
Die     Planzeichnung     -Teil  A- 
des  Bebauungsplanes   gilt   nur   
im    Zusammenhang   mit    den 
textlichen Festsetzungen -Teil B-.

NEBENZEICHNUNG 1
Maßgeblicher Außenlärmpegel (La) für schutzbedürftige 
Aufenthaltsräume von gewerblichen Nutzungen

Maßgeblicher Außenlärmpegel (La) für schutzbedürftige 
Aufenthaltsräume von Wohnungen

M 1 : 1.500 M 1 : 1.500

NEBENZEICHNUNG 2 

Übersicht  ca. M 1 : 8.000

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 10
DER GEMEINDE

ADMANNSHAGEN-BARGESHAGEN
"GEWERBEGEBIET NORD"


